
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

eines Genehmigungsbescheides 

für eine Anlage entsprechend der  

Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL) 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 15.11.2022 

53.03-9357952-0001-G16/8a-0054/21 

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur 

wesentlichen Änderung der Oberflächenbehandlungsanlage für Metalle der 

Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH in Solingen durch Errichtung und 

den Betrieb einer Galvanikanlage (Anlage 4) 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH mit 

Bescheid vom 13.07.2022 die Genehmigung gemäß § 16 BImSchG zur wesentlichen 

Änderung der Oberflächenbehandlungsanlage für Metalle am Standort in der Lüneschloßstr. 

73 in 42657 Solingen erteilt. 

Gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG ist der Genehmigungsbescheid unter Hinweis auf die 

Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblattes im Internet 

öffentlich bekannt zu machen.  

BVT-Merkblatt: 

Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (Galvanik) 

Im Auftrag 

gezeichnet  

Anna Lena Möller 

 

 

https://www.brd.nrw.de/themen/umwelt-natur/anlagenueberwachung/umweltinspektionsberichte
























































































· der Einhaltung der Verfahrensrandbedingungen (Druck, Tem- 

peratur), des Reaktionsweges (Wärmetönung) einschl. der ab- 

laufenden Mechanismen 

· des Gefährdungspotenzials und der sicherheitstechnischen 

Bedeutsamkeit (StörfallV, BetrSichV), 

· der Änderung des Emissionsverhaltens der Anlage (Luftverun- 

reinigungen, Geräusche, Abwasser, Abfall)

sowie

· der Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen nach § 17 

ff AwSV einschließlich erforderlicher Nachweise

beizufügen. 

Stoffdatenliste zur Rahmengenehmigung: 

Eine aktualisierte Liste der zur Herstellung oder Verwendung vor- 

handenen Stoffe ist in der Anlage bereitzuhalten (in Papierform 

oder in elektronischer Form) und den Bediensteten der Bezirks- 

regierung Düsseldorf, Dezernat 53 auf Verlangen vorzulegen. 

Geräuschemissionen und -immissionen 

Immissionswerte 

Die von dieser Genehmigung erfassten Anlagenteile sind schall- 

technisch so zu errichten oder zu ändern und zu betreiben, dass 

die von der geänderten Gesamtanlage einschließlich aller dazu- 

gehörigen Nebeneinrichtungen (z. B. Maschinen, Geräte, Lüf- 

tungsanlagen, Fahrzeuge und deren Fahrverkehr) verursachten 

Geräusche – ermittelt und beurteilt nach den Vorgaben der TA 

Lärm 2017 – bei allen Betriebszuständen insgesamt nicht zur 

Überschreitung der nachfolgenden Richtwerte beitragen:

3.1.2

3.2 

3.2.1

Immissionsort IW tags IW nachts

Brühler Straße 82 a Erdgeschoss 65 dB(A) 50 dB(A)

Brühler Straße 82 a Obergeschoss 65 dB(A) 50 dB(A)

Brühler Straße 82 Erdgeschoss 60 dB(A) 45 dB(A)

Brühler Straße 82 Obergeschoss 60 dB(A) 45 dB(A)

Als Tageszeit gilt die Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und als 

Nachtzeit die Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.
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